
 
 

Bekanntmachung 
 

Regierungspräsidium Stuttgart, Az.: 24-3826.1/Strohgäubahn Korntal 1. Änderung 
Planfeststellungsverfahren für die erste Änderung des Planfeststellungsbeschlusses 
des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 19.08.2013 zum Neubau der Betriebswerk-
statt der Strohgäubahn in Korntal 
- Einleitung des Verfahrens – 
 
hier: Abbruch der Planauslage 
 
Bezugnehmend auf die Bekanntmachung der Stadt Korntal-Münchingen im Amtsblatt Nr. 7 
vom 13. Februar 2020 weisen wir darauf hin, dass sich die Stadt Korntal-Münchingen in An-
betracht der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie entschlossen hat, die Räumlichkeiten für 
Planauslagen (Rathaus Korntal, im Flur des 4. Stockwerks, Saalplatz 4, 70825 Korntal-
Münchingen) für den allgemeinen Publikumsverkehr teilweise zu schließen. Zumindest gab 
es unterschiedliche Angaben zu möglichen Kontaktzeiten des Rathauses.  
Die ursprünglich für den Zeitraum von 24.02.2020 bis 23.03.2020 in den vorgenannten 
Räumlichkeiten vorgesehene Planauslage wird daher abgebrochen. Damit ist zugleich 
auch die auf den 06.04.2020 festgesetzte Einwendungsfrist gegenstandslos. 
 
Eine erneute Planauslage im vorliegenden Verfahren wird zu gegebener Zeit rechtzeitig 
vorab ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
gez. Beck 


